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res in diesem Hause genauer anschauen. Es ist eben 
nicht damit getan, dass sich das Land zurücklehnt 
und seine Arbeit im Wesentlichen auf die Verteilung 
und Verwaltung der ESF-Mittel konzentriert. Wäh-
renddessen wird die Beratung und Unterstützung der 
Kommunen und Regionen Jahr für Jahr mehr zum 
Stiefkind. Es gibt faktisch keine wahrnehmbare Lan-
desarbeitsmarktpolitik mehr. Die Rückgabe von För-
dermitteln für aktive Arbeitsmarktförderung und die 
Anzahl der Langzeitarbeitslosen sollten ein weiteres 
Warnsignal sein. Fördermittel sind eben nicht alles.  

Ich bin davon überzeugt, dass wir prüfen müssen, 
welche Strukturen wir in Thüringen brauchen, um die 
gesetzlichen Möglichkeiten besser umzusetzen, wel-
che Strukturen wir aber vor allen Dingen brauchen, 
um den Menschen besser als bisher zu helfen. Da 
wurde in den vergangenen Jahren und auch in die-
sem Jahr manches Sinnvolle zerstört. Ich erinnere 
nur an die Probleme der Arbeitsloseninitiativen und 
an die ABS’en. Wiederholt habe ich darauf hinge-
wiesen, allein das Warten auf ein Wirtschaftswachs-
tum ist politisch nicht weiter zu verantworten. Deshalb 
sollte sich die Landesregierung endlich dieser Situa-
tion stellen. In diesem Sinne betrachte ich den heu-
tigen Bericht als einen Auftakt für die bevorstehende 
parlamentarische Auseinandersetzung mit der Ar-
beitsmarktpolitik des Landes und der Arbeitsmarkt-
politik in den Kommunen. Vielen Dank für Ihre Auf-
merksamkeit. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsidentin Dr. Klaubert: 

Für die CDU-Fraktion hat sich der Abgeordnete Gün-
ther zu Wort gemeldet. 

Abgeordneter Günther, CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich danke 
Herrn Minister Reinholz für die Berichterstattung und 
die ausführlichen Auskünfte, die dem Grunde nach 
den Informationsbedarf der Antragsteller schon wei-
testgehend gedeckt haben dürften. Trotzdem noch 
ein paar Anmerkungen von mir und meiner Fraktion 
zu dem nicht ganz unwichtigen Thema.  

Vorab eins, Frau Kollegin Enders, ich schätze Ihr En-
gagement für die kommunale Seite sehr, auch als 
Bürgermeisterin  

(Beifall bei der Linkspartei.PDS) 

- ja, das meine ich sogar so -.  

(Heiterkeit bei der Linkspartei.PDS) 

aber an dem Punkt bei Ihrer Begründung verwei-
sen Sie darauf, dass Hartz IV Arbeitsplätze schaf-
fen sollte. Das ist schlechthin einfach falsch. Es war 
nie Sinn des Gesetzes und der Zusammenlegung 
beider Leistungssysteme, Arbeitsplätze zu schaffen. 
Das funktioniert anders, nämlich durch vernünftige 
Arbeitsmarktpolitik. Aber das steht heute nicht auf 
der Tagesordnung. 

Teilweise haben Sie allerdings Recht, die rotgrüne 
Bundesregierung hat im Rahmen der Gesetzgebung 
handwerklich schlecht gearbeitet. So wurde eben 
bezüglich der Angemessenheit für die Kosten der 
Unterkunft per Gesetz keine einheitliche Regelung 
in Form einer Rechtsverordnung getroffen, sondern 
nur ein Richtwert vorgegeben. Die Ausfüllung des 
unbestimmten Rechtsbegriffs ist tatsächlichen den 
kommunalen Leistungsträgern, also den Landkreisen 
und kreisfreien Städten, überlassen worden, die hier-
für Richtlinien zu den Kosten der Unterkunft erlas-
sen haben. Trotz, dass bundesweit regional differen-
zierte Unterkunftsrichtlinien existieren, sind in Thü-
ringen keine enormen Abweichungen festzustellen.“ 
Dieses Zitat habe ich entnommen dem Parlaments-
report PDS-Fraktion 2/05 vom 2. Januar 2005. Die 
Sache der Umsetzung der Verwaltungsrichtlinien ist 
eine Angelegenheit vor Ort. Das Land hat, wie Herr 
Minister Reinholz ausgeführt hat, hier keine Zustän-
digkeit oder Mitwirkungshandlung. Bei den Aufga-
ben und Zuständigkeiten für die Kosten der Unter-
kunft handelt es sich um Tätigkeiten im eigenen Wir-
kungsbereich. Das Land hat lediglich die Rechtsauf-
sicht; das Land ist also der falsche Adressat für Ein-
flussnahme auf die Verwaltungsrichtlinien der Kom-
munen. Hier können wir als Kommunalpolitiker dann 
wieder ansetzen und entsprechende Beschlüsse fas-
sen. Dennoch gibt es Handlungsempfehlungen für 
Verwaltungshandeln, um Recht und Gesetz einzuhal-
ten. In der Regel werden die Kosten der Unterkunft 
und der Heizung in tatsächlicher Höhe von den kom-
munalen Leistungsträgern übernommen. Überstei-
gen die Kosten die Angemessenheitsgrenze, die sich 
nach der persönlichen Situation, der Art des Bedarfs 
und den örtlichen Verhältnissen am Wohnort rich-
ten, erhalten betroffene Zuwendungsempfänger von 
ALG II eine Kostensenkungsaufforderung, falls mög-
lich und zumutbar. Die Kosten werden bis zur Kos-
tensenkung, jedoch längstens im Regelfall für 6 Mo-
nate in tatsächlicher Höhe übernommen. Ist dann 
der Zugang zum Wohnungsmarkt erschwert und die 
Gegebenheiten vor Ort verweisen auf einen ange-
spannten Wohnungsmarkt, ist nicht nach Regelfall 
zu verfahren. Auch werden Zuwendungsempfänger 
verpflichtet, durch Eigenbemühungen nachzuweisen, 
dass keine Alternative verfügbar und zugänglich ist. 
Entsprechende Hilfeleistung wird hier amtlicherseits 
immer gewährt, natürlich in sehr unterschiedlicher 
Art und Weise. Flächendeckend wurden nach der 
Einzelfallprüfung durch die ARGEN eine Reihe von 
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Leistungsempfängern von ALG II aufgefordert, die 
Kosten für Unterkunft und Heizung zu senken. Den 
Betroffenen wird eingeräumt, ihre Kosten, wie ge-
sagt, auf unterschiedlichste Art zu reduzieren. Die 
bereits vom Minister genannten Ermessensspielräu-
me verdeutlichen die individuellen Lösungsmöglich-
keiten für die Betroffenen.  

In Anbetracht ständig steigender Preise von Ener-
gie oder Heizstoffen ist es erforderlich, die Unter-
kunftsrichtlinien ständig an die aktuelle Situation an-
zupassen. Auch das erfolgt in der Regel durch Be-
schluss des Kreistags. Alle von Ihnen angesproche-
nen Fragen in Ihrem Antrag sind dort zu beraten und 
zu regeln und in diese Richtlinien einzuarbeiten - ört-
liches Mietniveau, Übernahme der Kosten bei Um-
zug, Mietkaution, sehr wichtig Abtretungserklärung an 
Wohnungsgenossenschaften bzw. Vermieter, denn 
nicht immer kommt das Geld auch dort an, wo es 
hin soll. Was erkennen wir? Ihr Antrag, liebe Kolle-
gen, trägt den falschen Adressaten, macht aber deut-
lich, wo die Nachbesserungen des Gesetzes der 
neuen Bundesregierung ansetzen sollten, aber da-
zu komme ich nachher noch.  

Die Angemessenheitsgrenze, ein wichtiger Fakt, ist 
gleich dem Produkt aus angemessener Fläche und 
angemessenem Quadratmeterpreis. Die angemes-
sene Wohnfläche richtet sich nach den Fördervor-
schriften des sozialen Wohnungsbaus, wie Herr Mi-
nister auch ausgeführt hat, und der angemessene 
Quadratmeterpreis nach den örtlichen Verhältnissen 
am Wohnort unter Berücksichtigung der marktüb-
lichen Wohnungsmieten und unter der Option, dass 
genügend angemessener Wohnraum zur Verfügung 
steht. Ich denke, hier haben die Wohnungsgesell-
schaften sehr flexibel reagiert.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Zwangsumzüge in 
Thüringen hat es nicht gegeben; 

(Beifall bei der CDU) 

diese zentrale Botschaft haben wir dem Bericht des 
Ministers entnommen. Zwangsumzüge  

(Unruhe bei der CDU) 

wird es in Thüringen auch nicht geben, und das aus 
einem ganz einfachen Grund. Niemand wird gezwun-
gen, seine Wohnung zu verlassen; solch einen Fall 
gibt es nicht. Seine Wohnung zu wechseln ist nur 
eine der Möglichkeiten, die Kosten für die Unterkunft 
und Heizung zu senken. 

(Zwischenruf Abg. Kuschel, Die Links-
partei.PDS: Das ist doch sarkastisch, 
was Sie hier erzählen.) 

Herr Kuschel, da bringen Sie doch ein Beispiel. Das 
ist nicht sarkastisch. Wohnungswechsel betrifft nun 
mal nicht nur ALG-II-Empfänger, das gehört zum 
ganz normalen Leben dazu.  

Zwangsumzüge, meine Damen und Herren, 

(Zwischenruf Abg. Kalich, Die Linkspar-
tei.PDS: Das regeln Sie nur über das 
Geld.) 

dieses Wort spiegelt nur Panikmache wider und 
schürt die Ängste der Betroffenen. Aber das ist ja 
ganz einfach Ihr Ziel. 

(Beifall bei der CDU) 

Da setzen Sie ja immer wieder an. Aber oftmals ge-
nügt es ganz einfach, ein Beratungsgespräch mit den
Menschen zu führen, um die Gesamtkosten zu sen-
ken. Viele dieser Menschen sind nämlich überhaupt 
nicht in der Lage, zu erkennen, wo sie ihre Betriebs-
kosten senken können. Da brennt eben die ganze 
Nacht das Licht. Und was die viel beschworenen 
Massenumzüge in Thüringen betrifft, liebe Kollegen 
der Linkspartei, auch die hat es bisher nicht gege-
ben. Ein Blick auf die Statistik verdeutlicht das 
ganz klar: In Thüringen haben wir gegenwärtig etwa 
150.000 Bedarfsgemeinschaften. An 5.466 Bedarfs-
gemeinschaften in 13 Landkreisen ging die Auffor-
derung zur Kostensenkung für Wohnung und Hei-
zung - das sind gerade mal 13 Prozent -, nur die 
Aufforderung. Von diesen sind in den betreffenden 
13 Landkreisen auch nur 786 umgezogen. Wie der 
Minister Ihnen bereits deutlich machen konnte, kön-
nen hier auch ganz andere Umzugsgründe maßgeb-
lich sein; von Massenumzügen also kann in keins-
ter Weise die Rede sein. 

Richtig ist, es gibt eine Explosion der Bedarfsgemein-
schaften und das ist eine weitere handwerkliche 
Schwäche des Gesetzes; die Ursachen, Herr Rein-
holz ist darauf eingegangen, sind bekannt und eine 
Regelung ist avisiert. Ich setze hier meine Hoffnung 
auf das Handeln der neuen Bundesregierung, wie 
in der Koalitionsvereinbarung angesetzt. Sie kennen 
meinen Standpunkt, den habe ich in diesem Haus 
schon öfter deutlich gemacht. Die Option für Kom-
munen sollte geöffnet werden. Ich vertrete nach wie 
vor die Auffassung, Kommunen können es deutlich 
besser.  

Es war Ansatz des Gesetzes bei der Zusammen-
führung zweier Leistungssysteme, das starre Ge-
bilde der BA aufzubrechen und von den Kommu-
nen zu lernen. Aber es ist offensichtlich eine Fehl-
annahme. Auch Sie haben in Ihrem Antrag wieder 
geschrieben, haben die Qualität der Bescheide kri-
tisiert, richtig, es ist so, mangelhaft, kritikwürdig, Per-
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sonalausstattung ebenso. Was das Lernen von den 
Kommunen anbelangt, habe ich langsam die Befürch-
tung, dass unsere Mitarbeiter, unsere guten Mitarbei-
ter, die in die ARGEN, Richtung BA gegangen sind, 
dort lernen langsamer zu laufen und nicht umgedreht. 

Aber es geht auch anders und hier möchte ich hin-
weisen auf die Verwendung des Eingliederungsti-
tels 2: Die durchschnittliche Auslastung in Thürin-
gen, das haben wir in vielen Veranstaltungen gehört, 
liegt bei ca. 70 Prozent. 70 Prozent - und wir reden 
über Arbeitsmarktmittel, die zu wenig vom Land zur 
Verfügung gestellt werden. 70 Prozent nur Auslas-
tung - in Jena z.B. haben wir 100 Prozent Auslas-
tung. Das zeigt doch, Kommunen können es bes-
ser, es geht. Sie kennen die Netzwerke, sie gehen 
auf die Leute zu, kennen ihr Klientel und handeln.  

(Beifall bei der CDU) 

Am Ende noch ein Hinweis an dieser Stelle, man 
muss ja nicht ständig klagen: Das eingesparte Wohn-
geld, was Sie eingangs auch angesprochen haben, 
des Landes wird gesetzeskonform an die Kommu-
nen weitergereicht. Ich verweise hier an die Verlaut-
barungen der Presse und noch bis zum Jahresende, 
denke ich, wird auch dieses kein Thema mehr sein. 

(Zwischenruf Abg. Gerstenberger, Die 
Linkspartei.PDS: Da bin ich mal ge-
spannt, wann der Nachtragshaushalt 
kommt.) 

Natürlich hängt die Finanzierung der KdU auch von 
der Unterstützung des Bundes ab. Diesen Streit ha-
ben wir ja verfolgt und ich bin eigentlich froh, heute 
hier aus der „Welt“ des heutigen Tages zu zitieren: 
„Hartz IV-Zuschuss bleibt unverändert. Im Streit um 
die Wohnkosten von Langzeitarbeitslosen kommen 
die Koalitionsspitzen den Kommunen entgegen. Der 
Bundesanteil von 29,1 Prozent an den kommuna-
len Unterkunftskosten soll auch im kommenden Jahr 
erhalten bleiben, wie Bundesarbeitsminister Franz 
Müntefering, SPD, nach der Koalitionsrunde in Berlin 
ankündigt.“ 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren ... 

Vizepräsidentin Dr. Klaubert: 

Herr Abgeordneter, Frau Abgeordnete Enders wür-
de Ihnen gern eine Frage stellen. Gestatten Sie das? 

Abgeordneter Günther, CDU: 

Ich bin sowieso am Ende, Frau Abgeordnete Enders. 

(Zwischenruf Abg. Kuschel, Die Links-
partei.PDS: Ah, Sie sind am Ende?) 

Vizepräsidentin Dr. Klaubert: 

Bitte, Frau Abgeordnete Enders. 

Abgeordnete Enders, Die Linkspartei.PDS: 

Herr Kollege, wenn ich Ihren Redebeitrag so höre, 
kann ich nur sagen, Sie gehen sehr blauäugig an die 
ganze Sache heran.  

(Beifall bei der Linkspartei.PDS) 

Aber jetzt zu meiner Frage, die ich Ihnen stellen 
möchte: Herr Kollege, wo sehen Sie denn die Be-
deutung der Hartz-Reform, insbesondere Hartz IV? 

Abgeordneter Günther, CDU: 

Also, die Feststellung Nummer eins ist falsch, ich ha-
be braune Augen.  

(Beifall bei der CDU) 

Das Ziel der Hartz-IV-Reformen liegt ganz einfach 
darin, langzeitarbeitslose Menschen fit für den Ar-
beitsmarkt zu machen. Parallel dazu müssen wir na-
türlich entsprechende Rahmenbedingungen schaf-
fen, dass sie nicht nur fit gemacht werden, sondern 
auch Zugang zum Arbeitsmarkt finden können.  

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsidentin Dr. Klaubert: 

Herr Abgeordneter Günther, Herr Abgeordneter Gers-
tenberger steht dort noch am Mikrophon. Gestatten 
Sie dessen Anfrage auch? 

Abgeordneter Günther, CDU: 

Gern. 

Vizepräsidentin Dr. Klaubert: 

Bitte, Herr Abgeordneter Gerstenberger. 

Abgeordneter Gerstenberger, Die Linkspar-
tei.PDS: 

Herr Günther, Sie haben jetzt darauf hingewiesen, 
dass aus den Medien zu entnehmen wäre - es soll 
ja da auch Versammlungsbeschlüsse geben -, dass 
das eingesparte Wohngeld Thüringens an die Kom-
munen ausgezahlt wird. Ist Ihnen bekannt, dass es 
sich dabei um eine überplanmäßige Ausgabe in der 
Größenordnung über 8 Mio. € handelt und dazu 
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also ein Nachtragshaushalt zu beschließen wäre 
bzw. eine Beschlussfassung im Thüringer Landtag 
herbeizuführen wäre, wenn das in diesem Jahr er-
folgen soll, und dass die Ministerin in den letzten Dis-
kussionsrunden erklärt hat, dass sie keinen Hand-
lungsbedarf bei der Aufstellung eines Nachtragshaus-
halts sieht? 

Abgeordneter Günther, CDU: 

Herr Kollege Gerstenberger, ich bin genau wie Sie 
Abgeordneter dieses Hauses und ich bin in der La-
ge, das Ausführungsgesetz zum SGB II zu lesen. Da-
rin steht, dass die eingesparten Kosten in der tat-
sächlichen Höhe weitergereicht werden. Die Sum-
me des Bundes steht fest und ich zweifele nicht an 
den Aussagen der Landesregierung, dass das auch 
so passiert. Ob das in diesem Jahr noch passiert 
oder nicht, dazu bin ich kein Finanzexperte, das klä-
ren Sie dann sicherlich als Vorsitzender des Haus-
halts- und Finanzausschusses. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsidentin Dr. Klaubert: 

Für die Fraktion der Linkspartei.PDS hat sich Frau 
Abgeordnete Sedlacik zu Wort gemeldet. 

Abgeordnete Sedlacik, Die Linkspartei.PDS: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ob nun 
von Arbeitslosengeld II, ALG II, ob von Grundsiche-
rung für Arbeit Suchende, dem Sozialgesetzbuch II 
oder SGB II, vom Vierten Gesetz für moderne Dienst-
leistungen am Arbeitsmarkt oder von Hartz IV ge-
sprochen wird - gemeint ist doch im Prinzip immer 
dasselbe: die Zusammenlegung von Arbeitslosen- 
und Sozialhilfe Anfang dieses Jahres - angeblich eine 
der größten Sozialreformen in der Geschichte der 
Bundesrepublik Deutschland. 

Meine Damen und Herren, die Linkspartei.PDS war 
von Anfang an gegen dieses Gesetz. Hartz IV ist 
Armut per Gesetz, Hartz IV muss weg. 

(Beifall bei der Linkspartei.PDS) 

So lautete und lautet unsere Forderung der Links-
partei.PDS und wir stehen somit fest an der Seite 
der Betroffenen. Im Dialog mit Betroffenen und Ver-
tretern der Wirtschaft haben wir die Reformen kri-
tisch begleitet und festgestellt, jawohl, Hartz IV, das 
ist Sozialabbau, das ist Erniedrigung und Ausgren-
zung von Betroffenen.  

(Beifall bei der Linkspartei.PDS) 

Damit haben wir natürlich eine etwas andere Wahr-
nehmung als die in den öffentlichen Medien und auch 
Ihre. Wir möchten heute die Gelegenheit wahrneh-
men, Sie an unseren Wahrnehmungen hier teilha-
ben zu lassen, und das in drei Punkten: 

Zum Ersten: Sie müssen doch eingestehen, dass 
die Bescheide an die Betroffenen in erheblichen Fäl-
len widerspruchsrelevant sind, weil für die Betroffe-
nen nicht nachvollziehbar ist, wie die Arbeitsgemein-
schaften zu entsprechenden Entscheidungen und Be-
scheiden gekommen sind. Oftmals werden die Ent-
scheidungen nicht begründet. Antragsteller haben 
aber einen gesetzlichen Anspruch auf Nachvollzieh-
barkeit der Bescheide. Fehlt die Begründung, ist es 
bereits ein formalrechtlicher Widerspruchsgrund. Und 
es liegen genügend Widersprüche dazu vor.  

Zum Zweiten: Es gibt nach wie vor erhebliche Verun-
sicherungen bezüglich der Kosten der Unterkunft. Mit 
Hartz IV wurde den Kommunen die Aufgabe über-
tragen, für Arbeitslosengeld-II-Empfänger die Wohn-
kosten zu übernehmen, vorausgesetzt, so schreibt 
das Gesetz vor, die Kosten sind angemessen. Nach 
Hartz IV-Gesetz dürfen Betroffene folglich nur in 
angemessenem Wohnraum leben. Wo dies nicht 
der Fall ist, müssen sie umziehen. Die Definition der 
Angemessenheit von Wohnungen hat das Bundes-
gesetz, hat der Bundesgesetzgeber festgelegt, mit 
der Folge, dass - wie bereits in der Antragsbegrün-
dung kritisiert - es keine einheitliche Vorgehensweise 
der Arbeitsgemeinschaften und optierenden Kommu-
nen gibt, so beispielsweise bei der Betriebskosten-
nachzahlungsforderung für das Jahr 2004, was ins-
besondere schon ein riesengroßes Problem für Be-
troffene darstellt, die erst seit Januar 2005 hilfebe-
dürftig sind. Regelungen in den so genannten Unter-
kunftsrichtlinien existieren nicht und innerhalb der Ar-
beitsgemeinschaften gibt es unterschiedliche Rechts-
auffassungen mit der Folge, dass die Handhabung 
solcher Nachzahlungsaufforderungen völlig differen-
ziert erfolgt. Die Bandbreite reicht von Anerkennung 
für Erstattungsfähigkeit bis hin zur Ablehnung der 
Übernahme der Kosten mit der Begründung, dass 
sich die Zahlungen doch auf einen Zeitraum bezie-
hen vor In-Kraft-Treten des SGB II. Das erweckt den
Anschein, dass hier willkürliche Entscheidungen ge-
troffen werden.  

Ein weiteres Beispiel sind die Renovierungs- und 
Umzugskosten, Kautionen, Genossenschaftsanteile 
im Falle eines notwendigen Umzugs. Auch hier gibt 
es keine einheitlichen Kriterien. Der Unmut für die 
Betroffenen ist somit verständlich, denn Sie haben 
doch das Recht, genau zu erfahren, was ist nun an-
gemessen. Doch das wird ihnen verwehrt. 

(Beifall bei der Linkspartei.PDS) 


